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1. Schuldnerin: Mensch AG Gipsergeschäft Zurzach, 
Seeäckerstrasse 9, 5330 Zurzach

2. Bemerkungen: Der Kollokationsplan und das Inventar lie-
gen den beteiligten Gläubigern beim Konkursamt Zurzach
in Brugg ab 30. Juni 2003 zur Einsichtnahme auf.
Klagen auf Anfechtung des Kollokationsplans sind innert 20
Tagen ab Beginn der Auflagefrist beim Bezirksgericht Zurz-
ach, Beschwerden innert 10 Tagen beim Gerichtspräsidium
Zurzach anhängig zu machen, ansonsten Plan und Inven-
tar als anerkannt betrachtet werden.
Ebenfalls innert 10 Tagen sind Begehren um Abtretung
nach Art. 260 SchKG zur Bestreitung der von der Konkurs-
verwaltung anerkannten Eigentumsansprachen schriftlich
bei der Konkursverwaltung einzureichen, ansonsten Ver-
zicht angenommen wird.

Konkursamt des Bezirks Zurzach
5201 Brugg 1

(01054116)                        

Im Interesse
des Liquidators
darf der Schuldenruf erst
angeordnet werden, nachdem die Auflösung der Gesell-
schaft beim kantonalen Handelsregisteramt
angemeldet und im SHAB publiziert worden ist.

Die Registerbehörden sind
angewiesen, eine Löschung erst dann vorzunehmen, 
wenn der
dreimalige Schuldenruf nach
Publikation der Auflösung
im SHAB erfolgt ist.


